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Antrag:  
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
 
Gemäß § 46 GO NRW erhalten die Vorsitzenden der Ratsausschüsse mit Ausnahme des 
Wahlprüfungsausschusses eine Aufwandsentschädigung. Diese Aufwandsentschädigung 
wird als monatliche Pauschale gewährt.  
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt in der Hauptsatzung festzulegen, dass die 
Aufwandsentschädigungen der Ausschussvorsitzenden für alle Ausschüsse als Sitzungsgeld 
gezahlt werden.  
 
In §9 Absatz 2 der Hauptsatzung der Stadt Goch ist der ursprüngliche Text folgendermaßen 
zu ersetzen: 
(2) Stellvertretende Bürgermeister/Bürgermeisterinnen nach § 67 Abs. 1 GO NRW und 
Fraktionsvorsitzende – bei Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern auch ein 
stellvertretender Vorsitzender/eine stellvertretende Vorsitzende, mit mindestens 16 
Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
3 stellvertretende Vorsitzende – sowie Vorsitzende von Ausschüssen mit Ausnahme des 
Wahlprüfungsausschusses erhalten neben den Entschädigungen, die den Rats- 
mitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 GO 
NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung. 

​  

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Gocher Stadtrat  fraktion@gruene-goch.de 

 

An den​
Bürgermeister der Stadt Goch 

Herrn Stephan Luyven 

Markt 2 

47574 Goch​
 

 

​
 

  



 

Die Aufwandsentschädigung für Vorsitzende von Ausschüssen wird gemäß § 46 Absatz 2 
Satz 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung anstelle einer monatlichen 
Pauschale als Sitzungsgeld gezahlt. 
 
Bei Beschluss des Antrags ist die Ausgabenminderung entsprechend im Haushalt 
einzustellen. 
 
 
 
Begründung: 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hält die Abkehr von monatlichen 
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende hin zu Sitzungsgeldern für geboten, da 
der Umfang der zusätzlichen Arbeit für Ausschussvorsitzende überschaubar ist.  
Die Möglichkeit, dies entsprechend abzuändern, ist vom Gesetz her vorgesehen und sollte 
gerade auch im Hinblick knapper Haushaltskassen in Anspruch genommen werden. 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
Kathrin Krystof 
Vorsitzende Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Goch 
 
 




